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» Wie vertrauenswürdig
sind wir? »
Für die Zusammenarbeit zwischen Klient und Steuerberater ist gegenseitiges 
Vertrauen unerlässlich. In unserer freiberuflichen Berufsauffassung verstehen wir 
uns als „Arzt der Wirtschaft“, der nicht nur für die steuerlichen Probleme stets ein 
offenes Ohr hat, sondern in allen wirtschaftlichen Belangen mit Rat und Tat zur 
Seite steht.

Ob dieser hohe Anspruch sich auch im Vertrauensindex widerspiegelt, erhob vor 
kurzem das Linzer SPECTRA-Institut in einer großen Umfrage. Auf die Frage, wie 
zufrieden sind Sie mit Ihrem Steuerberater antworteten die Klienten mit 82 %, 
dass sie sehr zufrieden sind. Die übrigen beratenden Berufe wie Rechtsberater, 
Versicherungs- und EDV-Berater landeten auf den hinteren Plätzen. Abgeschla-
gen am letzten Platz scheinen die Unternehmensberater auf.

Noch deutlicher fiel die Umfrage bei der Vertrauenswürdigkeit aus. Bei dieser 
für uns sehr wichtigen Beurteilung erzielten die Steuerberater mit 89 % den mit 
Abstand höchsten Wert. Auf den hinteren Plätzen landeten wie bei der Zufrieden-
heitsfrage die übrigen freiberuflichen Tätigen und darunter die Unternehmens-
berater mit nur 26 % Zustimmung wiederum auf dem letzten Platz.

Diese österreichweite Umfrage eines sehr renommierten Meinungsforschungs-
institutes zur Frage der Zufriedenheit und Vertrauenswürdigkeit freut uns 
Steuerberater sehr, ist aber gleichzeitig ein Auftrag, diesen Standard nicht nur zu 
erhalten, sondern unsere Spitzenposition noch weiter auszubauen.

Darauf können Sie sich verlassen, getreu unserem Leitspruch „Mit uns haben Sie 
die Zukunft im Griff“. 
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» Inwieweit sind Bewirtungskosten abzugsfähig? »

»Steueroptimierung durch Zwischenschaltung einer GmbH »

Regelmäßiges Thema bei Betriebsprüfungen sind die geltend gemachten Bewir-
tungskosten, da diese entweder zur Gänze, zur Hälfte oder gar nicht steuerlich ab-
zugsfähig sind. 

Zunächst ein kurzer Überblick über die mit diesem Thema in Zusammenhang stehen-
den Begriffe: Unter den Begriff der Bewirtungskosten fällt steuerlich der Aufwand für 
Geschäftsessen innerhalb und außerhalb des Betriebs sowie für übernommene Kos-
ten der Unterbringung des Gastes in einem Hotel oder einer Unterkunft (= Beherber-
gung inklusive Verpflegung und Zusatzangeboten wie Sauna, Solarium etc.).

Repräsentationsaufwendungen
Repräsentationsaufwendungen dagegen umfassen alle Aufwendungen, die durch den 
Beruf des Steuerpflichtigen bedingt sind oder im Zusammenhang mit der Erzielung 
von steuerpflichtigen Einkünften anfallen, aber auch das gesellschaftliche Ansehen 
des Steuerpflichtigen fördern. Selbst dann, wenn der Aufwand ausschließlich im be-
trieblichen Interesse liegt, ist dieser steuerlich nicht zu berücksichtigen. Als Geschäfts-
freunde sind jene Personen zu verstehen, mit denen eine geschäftliche Verbindung 
besteht oder angestrebt wird. Als diese gelten auch Arbeitnehmer eines Geschäfts-
freundes, nicht jedoch Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen selbst.

Zur Gänze abzugsfähige Bewirtungskosten
Gänzlich abzugsfähige Bewirtungskosten sind Aufwendungen, die unmittelbar Be-
standteil der Leistung sind oder in unmittelbarem Zusammenhang mit der Leistung ste-
hen, z.B. entgeltliche Bewirtung durch einen Gastwirt oder Verpflegungskosten anläss-
lich einer Schulung, wenn die Verpflegungskosten im Schulungspreis enthalten sind.

Weiters sind Bewirtungsspesen zur Gänze abzugsfähig, wenn die Bewirtung Entgelt-
charakter hat (z.B. ein Journalist bewirtet einen Informanten als Gegenleistung für den 
Erhalt der Informationen), oder wenn diese keine Repräsentationskomponente aufweist 
(z.B. Produkt- und Warenverkostungen mit Werbewirkung).

Zur Hälfte abzugsfähige Bewirtungskosten
Zur Hälfte abzugsfähig sind werbewirksame Bewirtungsaufwendungen, bei denen die 
Repräsentationskomponente untergeordnet ist. Die repräsentative Mitveranlassung 
darf nur ein geringes Ausmaß erreichen. Die Abzugsfähigkeit der Hälfte der Aufwen-
dungen wird vom Gesetzgeber jedoch nur gewährt, wenn Aufwendungen und Ausga-
ben anlässlich der Bewirtung von Geschäftsfreunden getätigt wurden, die Bewirtung 
der Werbung diente und die betriebliche oder berufliche Veranlassung weitaus über-
wog. Für die Geltendmachung der Bewirtungskosten hat der Steuerpflichtige nachzu-

Abhängig vom Einzelfall kann die Zwi-
schenschaltung einer GmbH für die 
steueroptimale Behandlung von Ge-
winnausschüttungen sinnvoll sein.
Schüttet eine Körperschaft, wie etwa 
eine GmbH, den Bilanzgewinn an ihre 
Anteilsinhaber aus, so besteht aus steu-
erlicher Sicht ein Wahlrecht, diese Zah-
lung als Gewinnausschüttung, die der 
27,5%igen Kapitalertragsteuer unter-
liegt, oder als kapitalertragsteuerfreie 
Einlagenrückzahlung zu behandeln.

Voraussetzung für die Ausschüttung im 
Rahmen einer kapitalertragsteuerfreien 
Einlagenrückzahlung ist zum einen der 
Ausweis eines positiven Einlagenstandes 

auf Ebene der ausschüttenden GmbH. 
Dies ist etwa dann der Fall, wenn der Ge-
sellschafter an die GmbH in Vorjahren ei-
nen Zuschuss leistet und der GmbH somit 
von außen zusätzliches Eigenkapital zu-
führt, welches in der Bilanz als ungebun-
dene Kapitalrücklage ausgewiesen wird.

Zum anderen ist eine kapitalertragsteu-
erfreie Gewinnausschüttung nur inso-
weit möglich, als die Kapitalrückzahlung 
in den steuerlichen Anschaffungsko-
sten der Beteiligung des Gesellschafters  
Deckung findet. Übersteigt hingegen der 
Ausschüttungsbetrag die Anschaffungs-
kosten, resultiert daraus ein Veräuße-
rungsgewinn, der – wie jede Veräußerung  

einer Beteiligung – auf Ebene des Gesell-
schafters zu einer Kapitalertragsteuerbe-
lastung in Höhe von 27,5 % führt.

Steuerfreie Einlagenrückzahlung
In diesem Zusammenhang ist jedoch 
zu beachten, dass vorgenommene Einla-
genrückzahlungen die steuerlichen An-
schaffungskosten reduzieren, Zuschüsse 
diese hingegen erhöhen. Sofern daher 
Zuschüsse an die Gesellschaft geleistet 
wurden, ist eine steuerfreie Einlagen-
rückzahlung möglich. Weiters ist zu be-
achten, dass das Stammkapital ohne ge-
sellschaftsrechtliche Begleitmaßnahmen 
für Zwecke der Einlagenrückzahlung in 
der Regel nicht zur Verfügung steht.

weisen, welches konkrete Rechtsgeschäft 
im Rahmen der Bewirtung zu welchem 
Zeitpunkt tatsächlich abgeschlossen 
wurde bzw. welches konkrete Rechtsge-
schäft im Einzelfall ernsthaft angestrebt 
wurde. Für diesen Zweck ist eine Doku-
mentation mit Vermerk z.B. auf der Rech-
nung unumgänglich.

Nicht abzugsfähige
Bewirtungskosten
Aufwendungen, die im weitesten Sinn 
bloß der Kontaktpflege oder der Herstel-
lung einer gewissen positiven Einstel-
lung zum Werbenden dienen, sind nicht 
abzugsfähig. Das gilt auch für Bewir-
tungsaufwendungen, die hauptsächlich 
der Repräsentation dienen oder Reprä-
sentationsmerkmale in nicht unterge-
ordnetem Ausmaß aufweisen, wie etwa 
die Bewirtung im Haushalt des Steuer-
pflichtigen oder eine Bewirtung beim 
nicht absetzbaren Besuch von Vergnü-
gungsetablissements, Casinos, etc. so-
wie dem nicht absetzbaren Besuch von 
gesellschaftlichen Veranstaltungen (z.B. 
Bälle, Essen nach Konzert, Theater, etc.), 
Arbeitsessen nach Geschäftsabschluss, 
Bewirtung aus persönlichem Anlass des 
Steuerpflichtigen (etwa Geburtstag, 
Dienstjubiläum, etc.).
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zu folgenden weiteren Themen:

» Vermietung von Grundstücken aus umsatz-
steuerlicher Sicht

» Steuerliche Behandlung der unterschiedlichen 
Leasingarten

» Finanzstrafrechtliches Risiko bei 
Rückstellungsbildung

» Geschäftsführer einer GmbH –
USt-pflichtig oder nicht?

» Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse

» Finanzstrafrechtliches Risiko bei
Rückstellungsbildung

»Passt die gewählte Rechtsform immer noch? »

von 30 % an, während bei Kapitalgesell-
schaften in der Regel wieder eine Bela-
stung im Ausmaß von 45,625% (25% 
KöSt + 27,5% KESt) entsteht. Auch bei 
der Veräußerung von Kapitalvermögen 
steht der Kapitalertragsteuer in Höhe 
von 27,5% bei Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften grundsätzlich 
wieder die 2-stufige Besteuerung (KöSt 
+ KESt) bei Kapitalgesellschaften gegen-
über.

Hohe Kreditfinanzierung

Bei einer hohen Kreditfinanzierung wird 
hingegen häufig eine Kapitalgesell-
schaft vorteilhafter sein, da die Gewinne 
bei Kapitalgesellschaften auf Ebene der 
Gesellschaft nur zu 25 % besteuert wer-
den, im Gegensatz zum progressiven 
Einkommensteuertarif von bis zu 55 % 
bei Einzelunternehmen und Personen-
gesellschaften, weshalb nach Steuern 
höhere Beträge für die Tilgung der Kre-
dite zur Verfügung stehen. Aus diesem 
Grund sind bei einer Kapitalgesellschaft 
im Vergleich zu Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften in der Regel kür-
zere Kreditlaufzeiten möglich, obwohl 
der Gewinn vor Steuern in derselben 
Höhe wie bei Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften erzielt wird.

ECA-Steuertipp:

Die Wahl der geeigneten Rechts-
form sollte nicht ausschließlich aus 
ertragsteuerlichen Gesichtspunkten 
getroffen werden. Im Einzelfall kann 
es sich jedenfalls lohnen, einen 
Wechsel der bestehenden Rechts-
form in Erwägung zu ziehen. 

Hierbei unterstützen wir Sie gerne!

Die Wahl der geeigneten Rechtsform sollte nicht ausschließlich aus ertragsteuerlichen 
Gesichtspunkten getroffen werden. Auch andere Aspekte könnten einen Wechsel der 
Rechtsform attraktiv machen.

Für die Wahl der Rechtsform stehen Einzelunternehmen, Personengesellschaften  
(z.B. OG, KG), Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH, AG) und Mischformen zur Auswahl 
(z.B. GmbH & Co KG). Bei der Wahl der geeigneten Rechtsform sollten insbesondere 
abgabenrechtliche (z.B. Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht), gesellschaftsrecht-
liche (z.B. Haftung, Publizitätsvorschriften, Organisationsvorschriften) und betriebs-
wirtschaftliche Kriterien (z.B. Finanzierungsmöglichkeiten, Kosten, Image der Rechts-
form) berücksichtigt werden.

Kapitalgesellschaft kann steuerliche Belastung reduzieren

Ertragsteuerlich ist vor allem zwischen Einzelunternehmen bzw. Personengesellschaf-
ten und Kapitalgesellschaften zu unterscheiden. Während bei Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften der progressive Einkommensteuertarif mit einem Grenzsteu-
ersatz bis zu 55 % zur Anwendung gelangt, unterliegen Gewinne bei Kapitalgesell-
schaften, welche zur Gänze an die Gesellschafter ausgeschüttet werden, auf Ebene  
der Gesellschaft der 25%-igen Körperschaftsteuer und auf Ebene der Gesellschafter 
der 27,5%-igen Kapitalertragsteuer (somit insgesamt einer 45,625%-igen ertragsteu-
erlichen Belastung). Bei hohen Gewinnen kann daher mithilfe der Rechtsform einer 
Kapitalgesellschaft im Allgemeinen die steuerliche Belastung reduziert werden.

Einzelunternehmen bzw. Personengesellschaft vorteilhafter?

Allerdings sind aus ertragsteuerlicher Sicht das Einzelunternehmen bzw. die Perso-
nengesellschaften in bestimmten Fällen der Kapitalgesellschaft vorzuziehen. Dies 
trifft insbesondere bei niedrigen Gewinnen zu, da der Grundfreibetrag und der inve-
stitionsbedingte Gewinnfreibetrag nur bei Einzelunternehmen und Personengesell-
schaften zustehen. Weiters fällt etwa bei der Veräußerung von Immobilienvermögen 
bei Einzelunternehmen und Personengesellschaft Immobilienertragsteuer in Höhe 

Zwischenschaltung einer GmbH
Liegen die oben angeführten Voraus-
setzungen einer steuerfreien Einlagen-
rückzahlung nicht vor, so besteht unter 
bestimmten Umständen dennoch die 
Möglichkeit, durch Zwischenschaltung 
einer GmbH eine steueroptimale Be-
handlung von Gewinnausschüttungen 
zu erreichen.

Handelt es sich beim Gesellschafter 
nämlich nicht um eine natürliche Per-
son, sondern etwa um eine inländische 
GmbH, so sind die daraus resultierenden 
Beteiligungserträge unabhängig vom 
Beteiligungsausmaß oder der Behalte-
dauer von der Steuerpflicht befreit. Erst 

bei Ausschüttung aus dieser Zwischen-
gesellschaft an natürliche Personen 
kommt es wiederum zu einer Besteue-
rung dieser Gewinne.

ECA-Steuertipp:

Abhängig von den Umständen im 
jeweiligen Einzelfall kann daher die 
Zwischenschaltung einer GmbH 
für Zwecke der steueroptimalen 
Behandlung von Gewinnausschüt-
tungen sinnvoll sein. Eine sorgfäl-
tige und auf den Einzelfall bezogene 
steuerliche Detailplanung ist jedoch 
jedenfalls erforderlich.

Wir beraten Sie dabei gerne!
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     ECA-CORNER
Sachverständigentag

Die ECA-Beratergruppe verfügt über 
15 allgemein beeidete und gericht-
lich zertifizierte Sachverständige 
für die Fachgruppe „Steuerwesen,  
Rechnungswesen“ und den darun- 
ter erfassten Fachgebieten Kosten-
rechnung, Buchführung, Bilanzie- 
rung, Jahresabschluss, Personalver-
rechnung, Steuerberatung, Wirt- 
schaftsprüfung und Unternehmens-
bewertung.

Ende Jänner trafen sich die Sachver-
ständigen der ECA-Beratergruppe 
zu einem Erfahrungsaustausch im 
Rahmen des ECA-Sachverständi-
gentages. Erörtert wurden aktuelle 
Entwicklungen unter anderem im 
Bereich Verdienstentgang, Unter-
haltsanspruch, Bilanzierung, Perso-
nalverrechnung und Insolvenzrecht.

Einen Schwerpunkt der Tagung bil-
dete weiters die formale und inhalt-
liche Ausgestaltung von Gutachten 
sowie die Gutachtenserörterung.

ECA-SV

»Die Regelung der Erbfolge zu Lebzeiten »
Die Erbfolge rechtzeitig zu regeln ist nicht nur aus steuerlicher Sicht ratsam. Unan-
genehme Folgen können so rechtzeitig vermieden werden.

In der Vergangenheit wurde oft durch einen Vorbehaltsfruchtgenuss geregelt, dass 
die Substanz (etwa das Mietwohnhaus oder der Betrieb selbst) übertragen wur-
de, der Übertragende jedoch dabei auf die Einkünfte des zugrundeliegenden Wirt-
schaftsgutes nicht verzichten musste. Das hatte aber auch zur Folge, dass die Ab-
schreibung des übertragenen Wirtschaftsgutes verloren ging. Um die Übertragung 
von Wirtschaftsgütern vorzunehmen, ohne dabei die aus steuerlicher Sicht nach-
teiligen Aspekte in Kauf nehmen zu müssen, gibt es aber Gestaltungsvarianten.

Begründung eines Miet- oder Pachtverhältnisses
Denkbar ist etwa die Übertragung eines Wirtschaftsgutes mit anschließender Be-
gründung eines Miet- oder Pachtverhältnisses zwischen den beteiligten Personen. 
Um die steuerliche Verwertung der Abschreibung des übertragenen Wirtschafts-
gutes zu gewährleisten, sollte der Mietzins den Abschreibungsbetrag zumindest 
geringfügig überschreiten.

Vereinbarung einer steuerfreien Unterhaltsrente
Eine weitere Variante stellt etwa die Übertragung eines Mietwohnhauses gegen 
Vereinbarung einer steuerfreien Unterhaltsrente dar. Der neue Eigentümer hat die 
Mieteinnahmen zu versteuern, wobei die Abschreibung vom Gebäude steuermin-
dernd berücksichtigt werden kann. Der Übertragende erhält im Gegenzug regel-
mäßige Rentenzahlungen, die jedoch auch dann zu leisten sind, wenn dem auf 
Ebene des neuen Eigentümers – etwa aufgrund vorübergehender Leerstehungen 
– keine Mieteinnahmen gegenüberstehen.

ECA-Steuertipp:
In sämtlichen Fällen ist jedoch zu beachten, dass eine sorgfältige und auf den 
Einzelfall bezogene steuerliche Detailplanung unumgänglich ist. Darüber 
hinaus bietet sich als weitere Alternative zu Fruchtgenussvereinbarungen die 
steueroptimale Übertragung von Betrieben noch zu Lebzeiten unter Anwen-
dung der Bestimmungen des Umgründungssteuerrechtes an. Am besten lassen 
Sie sich von uns dazu beraten, damit wir die für Sie optimale Lösung finden!

www.eca.atECA ist eine Vereinigung von Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsfirmen sowie
Unternehmensberatern in Österreich. ECA-Partner verbinden Branchenverständnis
und Qualitätsstandards zur Sicherung kundenorientierter Lösungen für Unternehmen
und Private. ECA steht für “Economy Consulting Auditing”; die Wirtschaft bestmöglich
beraten und im Bewusstsein unserer hohen Verantwortung prüfen ist unsere Leitlinie.

Die ECA-Partner sind Mitglied von Kreston International, einer weltweiten Vereinigung 
von Wirtschaftsprüfern, Steuer- und Unternehmensberatern.
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